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§ 1 Gegenstand

Gegenstand dieser Nutzungsgebührenverordnung ist das Dorfgemeinschaftshaus Herrnsdorf
mit seinem Gemeinschafts-, Jugend- und Mehrzweckraum sowie die zu seiner Nutzung not-
wendigen Anlagen (Toiletten, Küche, technische Ausstattung) und Einrichtungsgegenstände.

§ 2 Nutzungsgebühren

Von allen nach § 2 der BENUTZUNGSORDNUNG zur Nutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses Berechtigten, außer Privatpersonen, die Räume des Dorfgemeinschaftshauses nutzen,
werden bis aufweiteres keine Nutzungsgebühren erhoben; dies soll auch langfristig so bleiben.

Allerdings behält sich die Gemeinde Frensdorf eine nderung dieser Nutzungsgebührenverord-
nung ausdrücklich vor, falls sie dafür eine Notwendigkeit sieht.

§ 3 Anerkennung der Nutzungsgebührenverordnung

Mit der Inanspruchnahme des Dorfgemeinschaftshauses erkennen die Benutzer diese Nut-
zungsgebührenverordnung sowie die damit verbundenen Verpflichtungen ausdrücklich an.

54 In-Kraft-Treten

Diese Nutzungsgebührenverordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft.

Frensdorf, 25.09.2025
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